
EKG ohne Lithium-Batterien/Akkus

Bügeleisen, Mixer, Kaffeemaschinen und 
Radios, Werkzeuge wie Bohrmaschinen 
oder Handkreissägen, sämtliches 
Computerzubehör wie Tastatur, Drucker, 
Maus, USB-Sticks oder Headsets

Herkömmliche Elektrokleingeräte, 
die den Hauptteil der Sammel- 
und Behandlungskategorie der 
Elektrokleingeräte ausmachen, werden 
an den ASZ unverändert gesammelt 
und dürfen von der RÜSt in loser 
Schüttung abdisponiert werden.

E-Zigaretten/Vapes, Smartphones, mobile 
Lautsprecher, Saugroboter, elektrische Zahnbürsten, 
Hoverboard, Rasierapparate

Elektroaltgeräte mit nicht entnehmbaren Lithium-
Batterien/Akkus sind in separaten Gebinden mit 
Deckel zu sammeln. Mechanische Beschädigungen 
sind zu vermeiden, Verdichtungen sind nicht zulässig.
Jene Gebinde, die EAG mit nicht entnehmbaren 
Lithium-Batterien/Akkus beinhalten, dürfen nicht 
geschüttet, ausgeleert oder ausgekippt werden. 
Das Umschlagen in andere Behälter (z.B. bei 
Umladestationen) oder das Abkippen auf Ladeflächen 
ist nicht zulässig.

EAG mit Lithium-Batterien/Akkus – entnehmbar EAG mit Lithium-Batterien/Akkus – nicht entnehmbar
(Abfall Schlüsselnummer: 35230)

Alle Lithium-Batterien/Akkus sind – unabhängig 
von ihrer Größe – aus dem Elektroaltgerät zu 
entfernen.
Das Elektroaltgerät ohne Batterie/Akku wird 
in die herkömmliche Sammelkategorie (EKG, 
BS, GG) gegeben, Batterie/Akku kommt in das 
entsprechende Fass.
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KORREKTE SAMMLUNG VON ELEKTROALTGERÄTEN MIT/OHNE LITHIUM-BATTERIEN/AKKUS

LITHIUM-BATTERIEN

Handys, Digicams, mobile Handwerkzeuge wie 
Akkubohrer oder -schrauber, elektronisches 
Kinderspielzeug, Navigationsgeräte
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